
Lfd.Nr. 38 Jahr 2021 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

 
über die öffentliche 38. Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau am 
19. August 2021 
 
Tagungsort:  Sitzungssaal der Marktgemeinde Riedau  
 
 

Anwesende: 
01. Bürgermeister Franz Schabetsberger als Vorsitzender 
02.GV. Klaus Mitter  15. GR. Karin Eichinger 
03. GV. Reinhard Windhager 16. GR. Michael Schärfl 
04. GR. Karl Kopfberger 17. GR. Roswitha Krupa 
05. GR. Monika Tallier 18. GR. Bernhard Rosenberger 
06. GR. Gerhard Payrleitner 19.  
07. 2. Vizebgm. Michael Desch 20.  
08. GV. Brigitte Heinzl 21.  
09. GR. Heinrich Ruhmanseder 22.  
10. GR. Philipp Hargaßner  23.  
11. GR. Günter Humer 24.  
12. GR. Christian Dick 25.  
13. GV. Franz Arthofer  
14. GR. Elisabeth Jäger 
 
Ersatzmitglieder: 
 

ER. Tadeusz Reszcznski für GR. Wolfgang Kraft 
ER. Christian Marksteiner für  GR. Klaus Trilsam 
ER. DI Franz Mitter  für Vizebgm. Johann Schmidseder  
ER. Gerhard Berghammer für GR. Brigitte Ebner 
ER. Friedrich Raschhofer für GR. Thomas Klugsberger 
ER. Andreas Unterberger für GR. Johannes Schönbauer  
ER. Sabrina Krupa  für GR. Andreas Schroll 
 
 

Der Leiter des Gemeindeamtes: Katharina Gehmaier  
 
Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO.1990): Katharina Dick 

 
Es fehlen: 

entschuldigt: unentschuldigt:  
GR. Wolfgang Kraft 
GR. Klaus Trilsam 
Vizebgm. Johann Schmidseder 
GR. Brigitte Ebner 
GR. Thomas Klugsberger 
GR. Johannes Schönbauer 
GR. Andreas Schroll 
Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990): Katharina Dick / AL Gehmaier K.  



Der Vorsitzende eröffnet um 20:08 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass a) 
die Sitzung von ihm einberufen wurde;  
b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle 

Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht am 12.08.2021 unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung erfolgt ist;   

der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 54 Abs. 1 OÖ. GemO 2002) 
enthalten ist und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder 
zeitgerecht per mail am 12.08.2021 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;  
die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel Tage öffentlich 
kundgemacht wurde;  
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;  
d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 10.06.2021  bis zur 

heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht 
aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese 
Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern und Ersatzmitgliedern, 
welche an der betreffenden Sitzung teilgenommen haben bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können.  

   
e) Folgender Dringlichkeitsantrag wurde gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. Gem0 2002 

eingebracht:   
  

  

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen:  
 

Gedenkminute für den verstorbenen Bürgermeister a.D. Ing. Johann Demmelbauer.  

Angelobung von ER Christian Marksteiner.   

 

Tagesordnung:  

  

1. Bericht des Obmannes des Personalbeirates.  
2. Besetzung des frei werdenden Posten in der Funktion des/der LeiterIn für das Marktgemeindeamt 

Riedau.   
3. Bericht des Obmannes des Kulturausschusses.  
4. Genehmigung eines Bescheides zur Benützung von Straßengrund aus Anlass der  

Veranstaltung „Sommernachtsfest 2021“.   

5. Genehmigung neuer „Entlehngebühren“ für die Gemeindebücherei Riedau.   
6. Änderung der Tarifordnung für die Krabbelstube Riedau ab 2021/22; zur Kenntnisnahme.   
7. Änderung der Tarifordnung für den Pfarrcaritas-Kindergarten Riedau ab 2021/22; zur 

Kenntnisnahme.   
8. Genehmigung einer Löschungserklärung für EZ 285 KG. Riedau (T*****).   
9. Bericht des Obmannes des Bauausschusses.   

10. Genehmigung der Finanzierung für das Projekt „Straßenbauprogramm 2021-2023 – KIG 2020“.   
11. Auftragserteilung an Fa. Bischof für die Errichtung von Urnenstelen am Friedhof Riedau.   
12. Abschluss eines Pachtvertrages mit ****** betreffend eine bepflanzte Teilfläche in Schwabenbach.   
13. Genehmigung einer Infrastruktur-Vereinbarung und Baulandsicherungsvertrag mit ****  
14. Genehmigungsbeschluss für die Abänderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.5  

„Raschhofer“ und die Abänderung des ÖEK Nr. 2 – Änderung 2.2  
  



 
15. Genehmigung einer Infrastruktur-Vereinbarung und Baulandsicherungsvertrag mit ******   
16. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6 Änderung Nr. 6 und Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 

2 Änderung Nr. 3 „****“; Genehmigungsbeschluss.  
17. Bericht des Bürgermeisters  
18. Allfälliges  

  

  

TOP.1.) Bericht des Obmannes des Personalbeirates.  

  

  

Der Obmann des Personalbeirates GV. Windhager gibt den Bericht zur Sitzung des Personalbeirates am 
16.8.2021 mit folgender Tagesordnung:  

1. Erstellung eines Besetzungsvorschlages für den freien Posten der Amtsleitung.  

2. Erstellung eines Besetzungsvorschlages für den freien Posten eines Sachbearbeiters/in für das 

Bauamt.   

3. Allfälliges.   

GR. Kopfberger stellte eine Frage zum Alter von Hr. S*****.   

 

  

TOP. 2.) Besetzung des freiwerdenden Posten in der Funktion des/der LeiterIn für das  
Marktgemeindeamt Riedau.    

  

Der Bürgermeister ersucht den Obmann des Personalbeirates GR. Windhager um den Bericht.   
  

GV. Windhager: Es gab drei Bewerber, zwei davon wurden in der Personalbeiratssitzung 
befragt. Die Entscheidung des Personalbeirates war einstimmig für Fr. Petra Langmaier. Sie 
ist am besten geeignet für den Posten. Aufgrund der Erstellung der Eröffnungsbilanz und damit 
der Bewertungen für die neue VRV hat Petra Langmaier viel Wissen über die Gemeinde 
angehäuft.   
  

Bgm. Schabetsberger: Ich lasse darüber abstimmen, ob der frei werdende Posten der 
Amtsleitung von Fr. Petra Langmaier besetzt werden soll. Über diese Personalangelegenheit 
ist geheim mit Stimmzettel abzustimmen.  
  
Die Amtsleiterin verteilt die Stimmzettel.  
  
Nach Auszählung der Stimmzettel durch den Bürgermeister wird das Ergebnis bekannt 
gegeben:   
  
Beschluss: 25 JA-Stimmen. Der Antrag ist somit angenommen.   
  

GR. Humer: Wird der jetzige Posten von Fr. Langmaier nachbesetzt?  
  
Bgm. Schabetsberger: Ja  

  

  
TOP. 3.) Bericht des Obmannes des Kulturausschusses.  

 

Der Obmann des Kulturausschusses Vizebgm. Desch gibt einen Bericht zur Sitzung des   



Kulturausschusses am 28.6.2021 mit folgender Tagesordnung:  
 
Beratung über ein eventuelles Sommerfest und Allfälliges 
 
 
GR. Rosenberger: Rede mit den Wirten wie und wann es ihnen am liebsten ist. 
 
Vize. Bgm. Desch: Ja, das werde ich machen. 
 
GV. Mitter: Was ist mit der Würstlbar? 
 
Vize. Bgm. Desch: Die können leider nicht, da sie zwei Catering haben. 
 
GR. Kopfberger: Du hast ein E-Mail gesendet wegen der Corona Registrierung, hast du da schon 
jemanden? 
 
Vize. Bgm. Desch: Ja, das machen Vize Bgm. Schmidseder mit seiner Gattin und GR. Eichinger.  
 
 
 
 
TOP. 4.) Genehmigung eines Bescheides zur Benützung von Straßengrund aus Anlass der 
Veranstaltung „Sommernachtsfest 2021“.  
 
 
Bgm. Schabetsberger gibt den Sachverhalt bekannt. 
 
Von der Bezirkshauptmannschaft wurde bereits das Fahrverbot gem. § 52 Lit. A Zif. 1 StVO 1960 für 
die Veranstaltung am Marktplatz „Sommernachtsfest 2021“ mittels Verordnung erteilt.  
Der Gemeinderat hat zusätzlich für die Veranstaltung eine Bewilligung gem. § 82 StVO 1960 mittels 
Bescheid und Verordnung zu erteilen  (Beilage). Der Entwurf wurde den Fraktionen im Amtsvortrag 
vollinhaltlich bekanntgegeben.  
 
Vize Bgm. Desch: Ich stelle den Antrag, dass wir den Bescheid mit Verordnung so genehmigen. 
 
Der Bürgermeister lässt mittels Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird mit 25 JA-Stimmen angenommen 

 

 

 
TOP. 5.) Genehmigung neuer „Entlehngebühren“ für die Gemeindebücherei Riedau.  
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Die bisherige Entlehngebühr pro Buch mit € 0,50 und bisherige Entlehngebühr pro Spiel, CD, DVD und 
Tonie soll gleich bleiben mit € 1,--. 
Neu eingeführt werden soll ein Jahresabo für alle Medien (Bücher, CD, DVD, Tonie, Media2go und 
Spiele) mit € 10,- und das  
Familien Jahresabo für alle Medien (Bücher, CD, DVD, Tonie, Media2go und Spiele) mit € 35,-. 
 
Diese Entlehngebühren orientieren sich an den Preisen der benachbarten Büchereien.  
 
GR. Arthofer: Kann sich da dann jemand ein Personen-Abo erschleichen, weil er meldet ein 
Einzelperson-Jahresabo und  holt Bücher für die ganze Familie? 
 
Bgm. Schabetsberger bitte Katharina Dick um Erklärung und Beantwortung der Frage. 
 



Katharina Dick: Ich wurde schon ein paarmal gefragt, ob wir ein Abo anbieten können, denn jedes Mal 
muss man pro Buch bezahlen. Das ist oft sehr umständlich, daher habe ich hier den Antrag gestellt. Ich 
werde beim Verkauf des Abos sehr genau nachfragen, was so ausgeliehen wird und ob es nur für die 
jeweilige Person ist oder für die Familie. Sicher, ganz ausschließen kann ich es leider nicht, dass mich 
jemand anlügt und das billigere Abo kauft, aber ich werde es natürlich versuchen es zu vermeiden.  

  

Bgm. Schabetsberger stellt den Antrag, die zur Kenntnis gebrachten Entlehngebühren zu genehmigen.   

  

Beschluss: Der Antrag wird mit 25 JA-Stimmen angenommen. Die Abstimmung erfolgte per 
Handzeichen.  

  

  

  
TOP. 6.) Änderung der Tarifordnung für die Krabbelstube Riedau ab 2021/22; zur  
Kenntnisnahme .    
  
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   

  
Vom Hilfswerk wurde für das kommende Krabbelstuben-Jahr 2021/22 die neue Tarifordnung 
übermittelt, welche der Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen hat. Diese Tarifordnung wurde 
den Fraktionen im Amtsvortrag vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht (Beilage). Der 
Bürgermeister bittet um Wortmeldungen.   
  

Es gibt dazu keine weiteren Wortmeldungen.   

  

  
TOP. 7.) Änderung der Tarifordnung für den Pfarrcaritas-Kindergarten Riedau ab 2021/22; 
zur   
               Kenntnisnahme.    

  

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   
  

Auch vom Pfarrcaritas-Kindergarten wurde für das kommende Kindergartenjahr 2021/22 die 
neue Tarifordnung übermittelt, welche der Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen hat. Diese 
Tarifordnung wurde den Fraktionen im Amtsvortrag vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht 
(Beilage). Der Bürgermeister bittet um Wortmeldungen.   
  

Es gibt dazu keine weiteren Wortmeldungen.  
  

   

TOP. 8.) Genehmigung einer Löschungserklärung für EZ 285 KG. Riedau (T*****).   
  

  
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   
  
  
Vom Notariat Mag. Schauer wurde eine Löschungserklärung für das Wohnhaus von Hr. ****, 
EZ. 285, KG. Riedau, übermittelt. Diese ist vom Gemeinderat zu genehmigen. Die 
  



Löschungserklärung (siehe Beilage) wurde den Fraktionen vollinhaltlich im Amtsvortrag zur 
Verfügung gestellt. Er bittet um Wortmeldungen.  
 
Nachdem es keine Wortmeldung gibt, stellt der Bürgermeister den Antrag auf Genehmigung.  
 
Er lässt mittels Handzeichen abstimmen.  

 
Beschluss: Der Antrag wird mit 25 JA-Stimmen angenommen. 

 

 

 

TOP. 9.) Bericht des Obmannes des Bauausschusses. 
 
 
Der Obmann des Bauausschusses GV. Arthofer gibt einen Bericht zur Sitzung des 
Bauausschusses am 15.7.2021 mit folgender Tagesordnung: 
Durchsicht Angebote Urnenstelen und Festlegung der Auftragsabwicklung (Gemeinde oder 
Steinmetz) und Allfälliges  
 
GV. Windhager: Das kann nicht funktionieren! Bitte Hr. Marksteiner um deine Wortmeldung. 
 
ER. Marksteiner: Ich habe eine Grafik gezeichnet. Es sind 6 Meter Abstand zwischen den 
Bäumen. Wie breit ist ein Grab bei der ovalen Version? 
 
GV. Arthofer: 70 cm 
 
ER. Marksteiner:  Ja, dann bleiben ca. 15 cm zwischen den Platten. Wie sollen wir dahinter 
beim Baum den Rasen mähen? 
 
Bgm Schabetsberger: Innen wird kein Rasen sein, sondern Zierkies oder Ähnliches. Am 
besten warten wir auf die neuen Vorschläge von Fa. Bischof, die werden neu gezeichnet. 
 
ER. Marksteiner: Man hat auch keine Privatsphäre wenn alles so nahe zusammensteht. 
 
Bgm Schabetsberger: Natürlich hat man Privatsphäre. 
 
Vize Bgm. Desch: Ich glaube Steinmetz Bischof hat eine Ahnung, der macht das öfters. 
 
GR. Humer: Wie viele Gräber werden im Jahr benötigt? 
 
Bgm. Schabetsberger: Das kann man nicht genau sagen, da einige Urnen in ein vorhandenes 
Grab gegeben werden. 
 
ER. Marksteiner: Man kann nicht mehr direkt was ändern? 
 
Bgm. Schabetsberger: Doch schon, er hat jetzt für 12 Säulen einmal das Material bestellt, 
wie wir die anderen machen können wir noch frei wählen. 
 
GR. Rosenberger: Man muss mit Hr. Bischof reden, wie man es macht. 
 
GV. Arthofer: Hr. Bischof sitzt sich gerne mit uns im Bauausschuss zusammen. 
 
GR.Kopfberger: Mit 12 Säulen wird es zu eng. Aber habe ich es richtig verstanden dass man 



vorm Grab steht und zum Baum sieht?  
 
Bgm. Schabetsberger: Wie gesagt, wir bekommen einen neuen Plan. 
 
GR. Humer: Dann halten wir es bitte fest, dass der Sachverhalt nochmal im Bauausschuss 
besprochen wird.  
 
GR. Payrleitner: Wir haben noch gemessen. Bei einem Radius von 6m gehen sich acht Steher 
aus. 
 
GV Arthofer: Ja, deshalb setzen wir uns ja nochmal zusammen. 
 
GV. Windhager:  Ich bitte darum, dass auch ER. Marksteiner zur Sitzung eingeladen wird.  
 
 
 
 
 
TOP. 10.) Genehmigung der Finanzierung für das Projekt „Straßenbauprogramm 2021-2023  
                 – KIG 2020“.  
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Vom Amt der OÖ. Landesregierung, Dir. Inneres und Kommunales, ist der Finanzierungsplan 
für das „Straßenbauprogramm 2021-2023 – KIG 2020“ eingetroffen. Der Finanzierungsplan 
wurde den Fraktionen vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht:  



 
 
 
Dieser Finanzierungsplan ist zu genehmigen und dem Amt der OÖ. Landesregierung ist ein 
Protokollauszug vorzulegen. Der Bürgermeister bittet um Wortmeldungen.  
 
GR. Humer: Wie weit ist es mit der Energie AG abgeklärt wegen der Glasfaserverlegungen? 
 
Bgm. Schabetsberger: Sie prüfen es noch. 
 
GR. Humer: Wenn es nicht möglich ist, was dann? 
 
Bgm. Schabetsberger: Die Gemeinde kann es leider nicht selbst finanzieren. 
 
GR. Humer: Ja, warten wir einfach noch. 
 
Bgm. Schabetsberger: Vom Trafo bis zur Ortschaft Pomedt ist es eine sehr lange Strecke, 
das ist wahrscheinlich zu weit. 
 
GR. Humer: Gibt es andere Förderstellen? 
 
Bgm. Schabetsberger:  Es gibt ein laufendes Projekt, aber da ist nur ein kleiner Bereich von 
Riedau drinnen.  
 
GR. Humer:  Wenn eine negative Rückmeldung kommt, wird man dann informiert? 
 
Bgm. Schabetsberger: Ja. 
 
GV. Windhager: Wird der Weg beim Wohnhaus Berghammer asphaltiert? 
 
Bgm. Schabetsberger: Nein, das war nicht geplant. Ich habe es mit der Fa. Swietelsky 
abgeklärt ob es möglich wäre. Laut Fa. Swietelsky ist es nicht möglich. 
 
Bgm. Schabetsberger: Jede Fraktion bekommt ein E-Mail, wenn sich was ändert. Aber 
Kleinigkeiten werden nicht immer „rumgemailt“. 



 
GR. Kopfberger: Warum war der Weg beim Berghammer gesperrt? 
 
Bgm. Schabetsberger:  Wegen den Arbeiten von der Fa. Swietelsky. 
 
GR. Kopfberger: Bleibt der so wie er jetzt ist? 
 
Bgm. Schabetsberger: Ja.  
 
GV Arthofer: Ich stelle den Antrag auf Genehmigung der vorliegenden 
Finanzierungsdarstellung für das Straßenbauprogramm 2021-2023.  
 
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, lässt der Vorsitzende per Handzeichen 
abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird mit 25 JA-Stimmen angenommen. 

 
 
 
 
 
TOP. 11.) Auftragserteilung an Fa. Bischof für die Errichtung von Urnenstelen am Friedhof 
Riedau. 
 
 
Sachverhalt  lt. Amtsvortrag:  
 
Der Bauausschuss hat am 15.7.2021 den Beschluss gefasst, dass das Angebot Nr. 21-
00380 der Fa. Bischof, Steinmetzmeister in Münzkirchen, Variante IV in Auftrag gegeben 
werden soll (Beilage).  Aufgrund der Dringlichkeit sind die Urnenstelen sofort zu bestellen, 
damit sie zum 1.11. bereits aufgestellt sind. Es sollen anstelle von den angebotenen 6 Stk. 
nun 7 Stück aufgestellt werden, damit ein Halbkreis entsteht. Alle Fraktionen waren damit 
einverstanden. Im Bericht des Bauausschusses wurde davon gesprochen.  
 
 
GV Arthofer: Ich stelle den Antrag, dass die Firma Bischof den Auftrag bekommt (die 
Interessenten für eine Urnenstele werden an die Fa. Bischof weitervermittelt).  
 
GV. Windhager: Es müssen ja 12 Säulen sein? Oder nicht? Der Beschluss für mit 36 000 € 
ist für 12 Urnenstelen? 
 
GV. Arthofer: Ja.  
 
GV. Windhager: Wird es dann verändert? 
 
GV. Arthofer: Zwei Plätze sind sicher gleich. Ob die anderen Stelen anders werden können 
wir noch entscheiden. 
 
GR. Humer: Muss die Gemeinde etwas bezahlen? 
 
Bgm. Schabetsberger:  Nein, aber wir müssen der Fa. Bischof den Auftrag geben. 
 
ER. Marksteiner: Wenn wir nicht auskommen, muss eine Planung reingeschrieben werden in 
das Protokoll, eine genaue Planung.  
 
GV. Arthofer: Wie gesagt stelle ich den Antrag den Auftrag der Fa. Bischof zu geben. 



Abschließend lässt der Bürgermeister über diesen Antrag per Handzeichen abstimmen.   
  
Beschluss: Der Antrag wird mit 24 JA-Stimmen angenommen; ER. Marksteiner enthält sich 
der Stimme.   

  

  

  

  

  

TOP. 12.) Abschluss eines Pachtvertrages mit ********  
betreffend eine bepflanzte Teilfläche in Schwabenbach.    
  
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:    
Es wurde ein Pachtvertrag im Entwurf erstellt, gleich lautend dem Pachtvertrag von Hr.  
Arthofer. Es betrifft die bepflanzte Fläche anschließend an das Grundstück von Herrn *****.   

  

Vorschlag Pachtvertrag:  

  

Pachtvertrag  
abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Riedau, vertreten durch den Unterzeichneten als 
Verpächter einerseits und *****, beide wohnhaft in Riedau, Schwabenbach 54, als Pächter 
andererseits, wie folgt:  
  

I.  
Die Marktgemeinde Riedau verpachtet und übergibt an ***** und diese pachten und übernehmen von 
der Erstgenannten die nachbezeichnete der Marktgemeinde eigentümlich gehörigen Fläche, nämlich  
  

ein Teilgrundstück aus der Parzelle 746/65 KG. Vormarkt-Riedau im Ausmaß von ca. 220 m2 (lt.  
beiliegendem Plan)  
  

auf die Dauer von zehn  Jahren, beginnend mit 1.9.2021. Die Pachtdauer verlängert sich jeweils 
um  1 Jahr, wenn dieser Vertrag nicht spätestens am 31.Dezember des laufenden Jahres gekündigt 
wird. Das Kündigungsrecht steht jedem der Vertragsschließenden zu.  
  

II.  

Der Pachtzins beträgt jährlich € 10,-- (in Worten Euro zehn). Der Pachtzins ist erstmals bei 
Vertragsabschluss, ansonsten jährlich im vorhinein bis spätestens 30. Jänner jeden Jahres 
bei der Gemeindekasse zu erlegen. Wird der Pachtzins nicht rechtzeitig erlegt, so ist die 
Verpächterin berechtigt, diesen Vertrag für aufgelöst zu erklären und über den 
Pachtgegenstand frei zu verfügen.  
Die öffentlichen Abgaben wie Grundsteuer, Landwirtschaftskammerumlage, Beitrag zur 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung, sind im Pachtschilling mit inbegriffen.  
  

III.  

Der Pächter verpflichtet sich, die gepachteten Grundstücke während der Dauer des 
Pachtes zu pflegen und jede nachteilige Veränderung mit dem Pachtobjekt zu unterlassen. 
Der Pächter verpflichtet sich, keinerlei Benützung des Pachtobjektes durch dritte 
Personen, die sich nicht mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verpächters auszuweisen 
vermögen, zu dulden. Insbesondere darf der Pächter nicht dulden, dass sich dritte 
Personen hinsichtlich des Pachtobjektes irgendwelche Grundservitute anmaßen.   
  

IV.  



Alle auf dem Pachtobjekt befindlichen Sträucher sind zu erhalten (= 1  Stück Linde, 1 Stück 
Buche, 28 Wild-Sträucher). Dem Pächter ist es nicht gestattet, Sträucher zu schneiden 
oder zu fällen. Dem Pächter ist es insbesondere nicht gestattet, aus dem Pachtobjekt 
Mergel, Schotter, Sand oder Lehm zu gewinnen.  
 
 

V. 
Der Pächter nimmt alle Gefahren ohne jede Ausnahme auf sich und hat in keinem Falle 
einen Anspruch auf einen Erlaß des Pachtzinses oder eines Teiles desselben.  
 

VI. 
Falls der Pächter während der Pachtdauer stirbt, steht dem Verpächter das Recht zu, 
diesen Vertrag für aufgelöst zu erklären und über den Pachtgegenstand nach seinem 
Belieben verfügen.  
 

VII. 
Wenn der Verpächter in Gemäßheit dieses Vertrages diesen für aufgelöst erklärt oder 
kündigt, hat der Pächter das Pachtobjekt an den Verpächter zurückzustellen, ohne 
irgendwelche Ansprüche auf Vergütung oder Schadenersatz zu stellen berechtigt zu sein. 
Allein derjenige Teil des vorausbezahlten jährlichen Pachtzinses, welcher auf das 
rechtliche Pachtjahr entfällt, wird an den Pächter zurückerstattet.  
 

VIII. 
Auf Vertragsanfechtung wegen Verletzung des gemeinen Wertes wird allseits verzichtet.  
 

IX. 
Die Kosten für die Errichtung dieses Vertrages und die hievon entfallenden Stempel und 
sonstigen Gebühren trägt der Pächter. 
 
Dieser Vertrag ist nur in einer Urschrift ausgefertigt, welche der Gemeinde gehört, während 
der Pächter eine einfache Durchschrift dieses Vertrages oder aber über sein Ersuchen und 
auf seine Kosten eine gerichtlich beglaubigte Abschrift dieses Vertrages erhält.  
 
Gegenständlicher Pachtvertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am …. 
genehmigt.  
 

Der Bürgermeister ersucht um Wortmeldungen.  
 
GV. Windhager: Es war kein Plan dabei. Für was wird der Grund verwendet? Das Wild kann 
sich jetzt schon nicht mehr schützen. Die ÖVP-Fraktion ist dagegen.  
 
GV. Humer: Was ist jetzt der Verwendungszweck? 
 
Bgm. Schabetsberger:  Derselbe wie jetzt bei Hr. Arthofer. 
 
GV Arthofer: Ich wollte einen Sichtschutz haben. Ich pflege die Hecke gar nicht, die ÖBB 
schneidet meistens alles.  
 
GR. Dick: Mich stört, dass man anfängt den Grund günstig zu vermieten, andere aber 
bekommen generell keine größeren Grundstücke. 
 
Bgm. Schabetsberger: Laut Bebauungsplan ist es ein Grünabschnitt. 
 
GR. Dick: Für was? 
 
Bgm Schabetsberger: Der Grünabschnitt ist vorgeschrieben worden.  



GR. Dick: Was darf er mit dem Grund machen?  
  
Bgm Schabetsberger: Er darf nur die Bepflanzung pflegen, mehr nicht.  Das ist kein Bauland.   
  
Vizebgm. Desch: Wie machen wir jetzt weiter?  
  
Es entsteht eine Diskussion von mehreren Gemeinderäten (nicht verständlich).   
  
GV. Arthofer: Ich habe den Grund seit 2007 gepachtet.   
  
Vizebgm. Desch: Beim Grund Rittberger im Jahr 2017 war die ÖVP dafür. Aber ich würde die 
Diskussion vertagen und stelle den Antrag um Vertagung.  
  
GR. Rosenberger: Ich stimme GR. Dick zu, wir haben keinen Vorteil, wenn die Gemeinde es 
verpachtet.  
  
Wiederum allgemeine Diskussion, nicht verständlich.   
  
GR Humer: Für das Wild ist es nicht gut.  Wenn, dann soll der Zaun bei der Grundgrenze 
stehen nicht bei dem gepachteten Grünstreifen.  
  
Abschließend lässt der Bürgermeister über den Antrag von Vizebgm. Desch betreffend 
Vertagung abstimmen.   
  
Beschluss: Der Antrag wird mit 25 JA-Stimmen angenommen. Die Abstimmung erfolgte per 
Handzeichen.  

  

  

TOP. 13.) Genehmigung einer Infrastruktur-Vereinbarung und Baulandsicherungsvertrag mit ******  
  

  

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   

  

Bgm.Schabetsberger: Der Vertrag liegt euch vor, er wurde von d****unterschrieben.  

  

  

Entwurf :   

  

Infrastrukturkosten-Vereinbarung und 
Baulandsicherungsvertrag  

  
  
  
  
  
geschlossen am heutigen Tage zwischen   
  

 



1. der Marktgemeinde Riedau, Marktplatz 32-33, 4752 Riedau, vertreten durch 
den Bürgermeister Herrn Franz Schabetsberger, Marktplatz 32-33, 4752 Riedau, 
einerseits, und   

  
2. Herrn ******, 4752 Riedau, zukünftig Nutzungsinteressent genannt, andererseits 

wie folgt:  
  
  
Erstens: Gemäß § 15 Abs. 2 OÖ.ROG 1994 idgF hat die Gemeinde im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten die Aufgaben der örtlichen Raumordnung durch privatwirtschaftliche 
Maßnahmen zu unterstützen.   
Gemäß § 16 Abs. 1 Ziff 1 OÖ.ROG 1994 idgF kommen als privatwirtschaftliche  
Maßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 2 Vereinbarungen der Gemeinde mit den 
Grundeigentümern über die zeitgerechte und widmungsgemäße Nutzung von 
Grundstücken sowie die Tragung von die Grundstücke betreffenden  
Infrastrukturkosten in Betracht.  
Dabei ist sicher zu stellen, dass auch unter Berücksichtigung der nach anderen 
landesgesetzlichen Vorschriften einzuhebenden Beiträge die voraussichtlich tatsächlich 
anfallenden Kosten nicht überschritten werden.  
  
  
Zweitens: Der Nutzungsinteressent ***** ist grundbücherlicher Eigentümer der 
Liegenschaft im Grundbuche des Bezirksgerichtes Schärding EZ 371 der 
Katastralgemeinde Vormarkt-Riedau, bestehend aus dem Grundstück 758/1  im 
Ausmaße von derzeit 4.705 m². Die gegenständliche Grundstücksfläche ist im 
rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Riedau derzeit noch als 
„Grünland“ ausgewiesen.  

Über Antrag des Nutzungsinteressenten soll zukünftig diese Grundstücksfläche bzw. 
Teile hievon in Bauland (Wohngebiet) umgewidmet werden. Die vom 
Nutzungsinteressenten angestrebte Umwidmung ist in der Bebauungsstudie des 
Ingenieurbüros für Raumplanung DI Gerhard Altmann dargestellt und wird diesem 
Vertrag als Anlage ./1 beigeschlossen. Laut dieser Studie beläuft sich die angestrebte 
Umwidmungsfläche auf ca. 836 m².  
  
  
Drittens: Das in Punkt „Zweitens“ dieser Vereinbarung beschriebene Vorhaben des 

Nutzungsinteressenten ist durch den derzeit geltenden Flächenwidmungsplan und das 
derzeit geltende örtliche Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Riedau nicht 
gedeckt. Zur Verwirklichung des vorgenannten Vorhabens bedarf es einer Änderung 
der geltenden Planungsakte der Marktgemeinde Riedau gemäß Anlage ./1 und wurde 
diese Änderung vom Nutzungsinteressenten gemäß § 33 Abs. 1 bzw. § 36 Abs. 3 OÖ. 
ROG 1994 i.d.g.F. bereits beantragt.   
Auf die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 36 Abs. 2 OÖ. ROG 1994 i.d.g.F. zur  

Änderung der hoheitlichen Planungsakte der Marktgemeinde Riedau wird verwiesen.  



Hiebei ist insbesondere auf die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, insbesondere 
die Kosten der Infrastruktur, Bedacht zu nehmen. 
Aus diesem Grunde werden im Besonderen nachstehende Vereinbarungen getroffen. 
 
 

Viertens: Die erforderlichen Infrastukturmaßnahmen bzw. Kosten für die Errichtung 
der öffentlichen Wasserleitungen, öffentlichen Straßen samt Asphaltierung und 
Straßenbeleuchtung sowie Errichtung der Kanäle, insbesondere auch zur Ableitung der 
Oberflächenwässer wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.09.2016 
festgelegt. Es  berechnet sich für die Infrastruktur zur Schaffung eines Wohngebietes 
ein Betrag von ca. € 24,21 pro m² Nettobaulandfläche. Dieser Betrag enthält gemäß § 

35 OÖ. ROG 1994 i.d.g.F. nicht die der Marktgemeinde Riedau im Falle der in Anlage 
./1 dargestellten Änderungen der Planungsakte entstehenden Planungskosten. 

 

 

Fünftens: Auf Grundlage der vorstehend beschriebenen Kosten wird nunmehr 
vereinbart, dass der Nutzungsinteressent als Beitrag an Infrastrukturkosten für die 
Errichtung der öffentlichen Wasserleitung und des öffentlichen Kanals (einschließlich 
Oberflächenentwässerung) einen Betrag von € 5,-- pro m² Nettobaulandfläche 
(Baulandfläche ohne die an das öffentliche Gut abzutretenden Grundstücksteile) 
übernimmt und bezahlt. Dieser Betrag von € 5,-- pro m² wird nach den derzeit 
geltenden Bestimmungen ohne Umsatzsteuer vorgeschrieben. Sollten sich die 
gesetzlichen Bestimmungen diesbezüglich ändern, so behält sich die Marktgemeinde 
Riedau vor, diese einzuheben. Dieser Betrag bezieht sich auf den gesamten Ausbau 
der vorgenannten Infrastrukturmaßnahmen für die in der Anlage ./1 dargestellte 
Grundstücksfläche (Nettobaulandfläche). Der Nutzungsinteressent nimmt zur 
Kenntnis, dass die vorgenannte Kostenermittlung auf Schätzungen und 
Erfahrungswerten beruht. Auf eine Anfechtung dieser Vereinbarung, aus welchem 
Grund auch immer, insbesondere wegen Irrtums, wird ausdrücklich verzichtet. 
Konsumentenschutzbestimmungen bleiben hievon unberührt. 

Die Kosten für die Herstellung der Verkehrsfläche werden von der Marktgemeinde 
Riedau alleine getragen und erfolgt nach den Bestimmungen der §§ 19-22 der OÖ. 
BauO 1994 i.d.g.F.  

 

Der Nutzungsinteressent verpflichtet sich den vorgenannten 
Infrastrukturkostenbeitrag für die in der Bebauungsstudie angeführte 
Grundstücksfläche bei Rechtskraft der Umwidmung binnen vier Wochen ab 
Kundmachung des Flächenwidmungsplanes zu bezahlen.  

Ab Fälligkeit werden Verzugszinsen in der Höhe von 6 % per anno vereinbart. 

 



Eine Sicherstellung des zu leistenden Geldbetrages durch den Nutzungsinteressenten 
durch Vorlage einer Bankgarantie, eines Sparbuches, einer grundbücherlichen 
Absicherung oder einer treuhändigen Abwicklung wird ausdrücklich nicht vereinbart. 

 

 

Sechstens: Es wird vereinbart, dass der Bau der vorgenannten 
Infrastrukturmaßnahmen durch die Marktgemeinde Riedau geplant und beauftragt 
wird. Der Bau ist durch Professionisten entsprechend den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen durchzuführen. 
Die Marktgemeinde Riedau verpflichtet sich ihrerseits mit der Planung, Beauftragung 
und dem Bau dieser Siedlungsstraße zeitnah zu beginnen.  
 
 
Siebtens: Durch die Bezahlung des vorgenannten Infrastrukturkostenbeitrages sind 
sämtliche Verpflichtungen des Nutzungsinteressenten auf Grund der vorbezeichneten 
Gesetzesbestimmungen abgegolten und verrechnet. Dies gilt auch im Falle der 
Weiterveräußerung der vorbezeichneten Liegenschaft oder Teilen hievon für dessen 
jeweilige Rechtsnachfolger, welche auf Grundlage der genannten 
Gesetzesbestimmungen durch die Marktgemeinde Riedau für die genannten 
Infrastrukturmaßnahmen nicht weiter in Anspruch genommen werden können. 
 
Dessen ungeachtet sind die Aufschließungsbeiträge nach dem OÖ.ROG 1994 i.d.g.F. 
hinsichtlich der einzelnen Baugrundstücke von den einzelnen Grundeigentümern 
gemäß den zu erlassenden Bescheiden direkt an die Marktgemeinde Riedau zu 
entrichten. 
Die gesetzlichen Verpflichtungen zur Entrichtung von Verkehrsflächenbeiträgen nach 
der OÖ. Bauordnung 1994 i.d.g.F. sowie von Anschlussgebühren für die öffentliche 
Versorgung von  
Wasser und Kanal nach dem OÖ. Interessentenbeiträgegesetz 1958 i.d.g.F. bleiben 
von dieser Vereinbarung unberührt.  
 

 

Achtens: Der Nutzungsinteressent ist in Kenntnis, dass das vorbezeichnete 
gegenständliche Umwidmungsverfahren zur Deckung des Baulandbedarfes in der 
Marktgemeinde Riedau durchgeführt wird. 
Nachstehende Verpflichtungen beziehen sich auf eine geordnete Siedlungspolitik und 
Schaffung von neuen Bauplätzen in der Marktgemeinde Riedau.  
 
Der Nutzungsinteressent verpflichtet sich daher für sich und seine Rechtsnachfolger 
im Besitze des vertragsgegenständlichen Grundstückes zum Verkauf der 
umzuwidmenden Flächen bzw. der noch zu schaffenden Bauparzellen innerhalb eines 
Zeitraumes von 10 Jahren ab allseitiger Unterfertigung dieser Vereinbarung an 
jeweilige Interessenten. Die Einräumung von Baurechten wird ausdrücklich 



ausgeschlossen. Die Grundstücksgröße der neu zu schaffenden Bauparzellen darf eine 
Grundstücksgröße von 1.000 m² pro Parzelle nicht überschreiten. 
 
Unter der Bedingung, dass das Baugrundstück innerhalb von 10 Jahren ab allseitiger 
Unterfertigung dieser Vereinbarung veräußert worden ist, bietet hiermit der 
Nutzungsinteressent der Marktgemeinde Riedau ab diesem Zeitpunkt das nicht 
veräußerte Grundstück zum Kauf an. Die Marktgemeinde Riedau kann das Anbot 
annehmen oder einen Dritten namhaft machen. Das heißt, im Falle der Annahme 
dieses Anbotes ist der Anbieter verpflichtet, das nicht verkaufte Baugrundstück an die 
Marktgemeinde Riedau zu einem bereits jetzt fixierten  Kaufpreis  von    € 30,-- pro 
m² innerhalb von sechs Monaten zu veräußern. Dieser Betrag wird ausdrücklich nicht 
wertgesichert vereinbart. Im Falle der Annahme dieses Anbotes ist das jeweilige 
Kaufobjekt vom Grundeigentümer auf eigene Kosten vollkommen lastenfrei zu stellen 
und zu übergeben. 
 
Wird dieses Anbot von der Marktgemeinde Riedau nicht angenommen oder keine dritte 
Person zum Kauf namhaft gemacht, so verlängert sich die Verpflichtung zum Verkauf 
um weitere 3 Jahre. Nach Ablauf dieser Verlängerungsfrist und Nichtausübung des 
Rechtes durch die Marktgemeinde Riedau ist der Veräußerer frei über seine 
Baugrundstücke zu verfügen.  
 
Im Falle des Abschlusses eines Kaufvertrages sind die bereits geleisteten 
Aufschließungsbeiträge gemäß den Bestimmungen der OÖ. Bauordnung und des OÖ. 
Raumordnungsgesetzes von der Marktgemeinde Riedau dem Anbieter zu ersetzen. 
 
Zur Absicherung des vorstehenden Anbotes verpflichtet sich der Nutzungsinteressent 
der Marktgemeinde Riedau gegenüber auf deren Verlangen ein Vorkaufsrecht 
hinsichtlich der nicht verkauften Baugrundstücke gemäß den Bestimmungen der §§ 
1072 ff ABGB einzuräumen und zwar nach der Maßgabe, dass als Verkaufspreis ein 
Betrag von € 30,-- pro m², wertangepasst nach Verbraucherpreisindex, wie vorstehend 
beschrieben, bereits jetzt vereinbart wird. Dieses Vorkaufsrecht ist auch im 
Grundbuche des Grundstückseigentümers über Verlangen der Marktgemeinde Riedau 
sicherzustellen. 
 

 

Neuntens: Zur Sicherstellung des vorgenannten Siedlungszweckes verpflichtet sich 
der Nutzungsinteressent weiters für sich und seine Rechtsnachfolger im Besitze des 
vertragsgegenständlichen Grundstückes, sich anlässlich des Abverkaufes des 
Baugrundstückes ein Vorkaufsrecht für die Marktgemeinde Riedau gemäß den 
Bestimmungen der §§ 1072 ff ABGB auszubedingen. 
 
Dieses Vorkaufsrecht ist mit folgendem Inhalt in die Kaufverträge aufzunehmen: 
 



„Der/Die Käufer ist/sind in Kenntnis, dass dieser Vertrag zur Deckung des 

Baulandbedarfes in der Marktgemeinde Riedau abgeschlossen wird und verpflichtet/n 
sich daher der/die Käufer  
innerhalb von fünf Jahren ab grundbücherlicher Durchführung dieses Kaufvertrages 
ein Wohnhaus, zumindest im Rohbau einschließlich Dacheindeckung, zu errichten.  
Wenn diese Verbindlichkeit nicht erfüllt wird, ist die Marktgemeinde Riedau berechtigt:  
a) das verkaufte Grundstück entweder selbst oder durch einen von ihr namhaft zu 

machenden „Dritten“ um den tatsächlich bezahlten Kaufpreis von € 30,- pro m²,  zu 
kaufen. 
Das gekaufte Grundstück ist in einem nicht verschlechterten Zustand zum Zeitpunkt 
des ursprünglichen Kaufes gerechnet zu übergeben. 
Dieses Vorkaufsrecht wird im Grundbuch des/der Käufers/in eingetragen. 
Auf eine Verzinsung der in diesem Vertrage vereinbarten Geldverpflichtungen wird 
seitens aller Vertragsparteien ausdrücklich verzichtet oder 

b) eine jährliche Pönale von € 1,-- pro m² Grundstücksfläche dem 
Grundstückseigentümer vorzuschreiben und zwar bis zum Zeitpunkt des 
tatsächlichen Baubeginnes. 

 
 
Zehntens: Der Grundeigentümer verpflichtet sich die laut Bebauungsstudie 
(Beilage) vorgesehenen Verkehrswege unentgeltlich in das bücherliche Eigentum der 
Gemeinde (öffentliches Straßengut) zu übertragen und zu diesem Zwecke alle 
erforderlichen Urkunden in grundbuchsfähiger Form auszufertigen oder herstellen zu 
lassen. Sämtliche mit der Eigentumsübertragung verbundenen Kosten und Gebühren 
trägt der Grundeigentümer. 
Die Vermessungskosten der zukünftigen Parzellierung und Plankosten gemäß § 35 
OÖ. ROG 1994 i.d.g.F. hat der Nutzungsinteressent zu tragen.  
  
Für etwaig notwendig werdende straßenbauliche Maßnahmen zur 
Verkehrsaufschließung gelten die anerkannten Regeln der Technik und im 
Besonderen die „Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau“ (RVS) in der 

jeweils letztgültigen Fassung. 
 
Die zum gefahrlosen Einfahren notwendige freie Sicht im Kreuzungsbereich der 
bestehenden Aufschließungsstraßen und Zufahrten auf den Verlauf der 
übergeordneten Straßen darf nicht durch Abstellflächen, Anpflanzungen, Bewuchs, 
Einfriedungen, Hinweistafeln, Werbungen oder andere bauliche Anlagen 
beeinträchtigt werden. Ebenso darf die Sicht auf den Verlauf der übergeordneten 
Straße nicht beeinträchtigt werden. 
 
Hangwasserschutz/Gefahrenzone: Der Nutzungsinteressent verpflichtet sich am nördlichen 

Rand eine Schutz- und Pufferzone (Mauer oder Erdwall) als Hangwasserschutz zu errichten.  

 



Für eventuelle Schutzmaßnahmen gegen Immissionen von den Landesstraßen, ÖBB 
etc.  hat bzw. haben die Bauwerber selbst Sorge zu tragen. 
 
Für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung wird das für die Marktgemeinde Riedau 
örtlich zuständige Gericht vereinbart. 
 
Die Kosten der Errichtung dieser Vereinbarung, eventuell damit verbunden Steuern 
und Gebühren, insbesondere eine gegebenenfalls zu leistende Umsatzsteuer in der 
gesetzlichen Höhe tragen der Nutzungsinteressent und die Marktgemeinde Riedau je 
zur Hälfte. 
 
Dieser Vertrag wurde über Auftrag der Marktgemeinde Riedau erstellt. Änderungen 
oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zur Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. 
 
 

Elftens: Sämtliche Verpflichtungen dieses Vertrages gehen auf die Rechtsnachfolger 
der Vertragsparteien über. Im Falle einer rechtsgeschäftlichen Verfügung sind die 
Vertragsparteien verpflichtet, sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag an ihre 
Rechtsnachfolger zu überbinden, wobei ausdrücklich vereinbart wird, dass 
ungeachtet einer Rechtsnachfolge die Haftung des/der Nutzungsinteressenten für die 
hiermit übernommenen vertraglichen Verpflichtungen ausdrücklich weiter bestehen 
bleibt.  
 
 

Zwölftens: Diese Vereinbarung wird in zwei Originalen errichtet, wovon jede der 
Vertragsparteien ein Original erhält. 
 
 
Anlage:  
Anlage 1: betroffene Grundfläche lt. Bebauungsstudien DI Gerhard Altmann  
 
 
Riedau, am …… 
 
Gemäß § 65 der OÖ GemO 1990 i.d.g.F. 
Für die Marktgemeinde Riedau  

 
Der Bürgermeister:    Der/die Nutzungsinteressent/en:  
 

 
GR. Raschhofer: Auf dem Grundstück möchte meine Tochter bauen, deshalb die 
Umwidmung.  
 
Bgm. Schabetsberger stellt den Antrag, dass der vorliegende Vertrag genehmigt wird.  



Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister mittels Handzeichen 
abstimmen.   
  
Beschluss: Der Antrag wird mit 24 JA-Stimmen angenommen. GR. Raschhofer enthält sich 
der Stimme, da er befangen ist.   

  
  
  
TOP. 14.) Genehmigungsbeschluss für die Abänderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.5 
„R*****“ und die Abänderung des ÖEK Nr. 2 – Änderung 2.2   

  
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   
  

Die eingetroffenen Stellungnahmen wurden den Fraktionen vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. Die 
Stellungnahme der Abt. Raumordnung ist derzeit nicht positiv, deshalb wurde die Abänderung bei der 
letzten Sitzung des Gemeinderates abgesetzt. Es betrifft die Oberflächenentwässerung, ich hatte aber 
diesbezüglich schon mehrfachen Kontakt mit dem Gewässerbezirk Grieskirchen. Weiters gab es  
Besprechungen mit DI Alfred Schwendinger bezüglich Natur- und Landschaftsschutz. Ich habe dies 
auch mit Herrn DI Mittendorfer besprochen. Es gibt ein Oberflächenentwässerungskonzept und eine 
ergänzende ortsplanerische Stellungnahme von DI Altmann, welche diese beiden Punkte erläutern.  Ich 
stelle den Antrag auf Genehmigung der beantragten Abänderung des ÖEK 2.2. und 
Flächenwidmungsplan Nr. 6.5. für die Familie *****. Wenn es einen positiven  
Gemeinderatsbeschluss gibt, wird es an das Land mit dem Ersuchen um Genehmigung weitergeleitet.   
  

  

  

  

  

  

  

  



 
  



 



 



 



 







  
  

  

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über seinen Antrag mittels 
Handzeichen abstimmen.   
  

  

Beschluss: Der Antrag wird mit 24 JA-Stimmen angenommen. GR. Raschhofer erklärt sich                       

für befangen.    

  

GR. Krupa verlässt die Sitzung um 21:30 Uhr  
  

TOP. 15.) Genehmigung einer Infrastruktur-Vereinbarung und Baulandsicherungsvertrag mit Hr. 
                 J*****.   
   

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   

Auch mit Herrn J**** wurde eine Infrastruktur-Vereinbarung und  

Baulandsicherungsvertrag erstellt und seine Unterschrift wurde heute eingeholt. Alle Fraktionen 

haben den Entwurf im Amtsvortrag erhalten. Es gibt dazu noch Änderungen. Unter „Achtens“ wurde  



der Satz mit der Grundstücksgröße von 1.000 m2 gestrichen. Unter Punkt „Zehntens“ wurden einige 

Änderungen vorgenommen. Herr Pirnleithner hat eine Erklärung unterschrieben, dass er den 

Planungsstand vom 18.8.2021 vollinhaltlich zur Kenntnis nimmt.   

Die geänderte (gegenüber Amtsvortrag) und unterschriebene Version:   
  

  













 



  
GR. Krupa kommt wieder in den Sitzungssaal um  21:31 Uhr. ER. Marksteiner verlässt die Sitzung um 
21:31 Uhr. ER. Marksteiner kommt wieder in die Sitzung um 21:33 Uhr.   

  

GV. Windhager: Ist da etwas vorgeschrieben worden?  
Bgm. Schabetsberger: Wir können es noch nicht sagen.  

  

GR. Rosenberger: Nicht wieder so wie bei der MPG.   

  

GR. Heinzl verlässt die Sitzung um 21 36 Uhr  

  

GR. Humer: Die Gemeinde muss Bäume setzen?  

  

GR. Payrleitner: Wann haben die Besitzer den Vertrag und die Stellungnahmen bekommen?  
Bgm. Schabetsberger: Er hat die Stellungnahmen alle gesehen.  

  

GV. Windhager: Hat Herr Pirnleitner alles bekommen?  

  

Bgm. Schabetsberger: Ich habe heute mit ihm gesprochen. Es ist für ihn in Ordnung und er hat alles 
zu Kenntnis genommen.   
  

GR. Heinzl kommt  in den Sitzungssaal um 21:39 Uhr.   

  

GV. Windhager: Warum waren die empfohlen Maßnahmen von Herrn Altmann nicht im Vertrag? Die 
Gebäudehöhe vom Ortsplaner muss berücksichtigt werden. Im Baulandsicherungsvertrag ist auch nicht 
die Einfahrt Richtung Süden im Vertrag. GR. Humer und ich sind heute gemeinsam mit Fa. Huber die 
Auflagen durchgegangen, da es in den Informationen nicht drinnen steht. Der Gehsteig steht auch nicht 
drinnen. Herr Huber würde den Gehsteig begrüßen, da seine Kinder dort auch mal gehen werden. Ich 
bitte darum, diesen reinzuschreiben. GR. Humer und ich haben noch geschaut, dass es heute etwas 
wird. Die Empfehlung der Ausfahrt im Süden soll reingeschrieben werden!  

  

GR. Krupa verlässt die Sitzung um 21:51 Uhr  

  

Bgm. Schabetsberger: Das wurde mit Herrn Altmann besprochen. Herr Pirnleithner hat es mit den 
Hubers abgesprochen. Ich habe geschaut, dass wir es mit dem Oberflächenwasser hinbekommen. Und 
es steht alles im Vertrag, was du gesagt hast.  



  

GV. Windhager: Ja heute, und wann haben wir die Fraktionssitzung gehabt? Ist das bindend?  

  

Bgm. Schabetsberger: Ja, das ist bindend.  

  

GV. Windhager: Ja, heute um 17:00 Uhr, weil wir das so gesagt haben.   

  

Bgm. Schabetsberger: Ja, ich bedanke mich dafür.   

  

GV. Windhager: Passt, dann stelle ich den Antrag auf Genehmigung der 
InfrastrukturkostenVereinbarung und Baulandsicherungsvertrag.   

  

GR. Rosenberger: Die Stellungnahme von Herrn Ernst Sperl ist gar nicht berücksichtigt worden, oder?  

  

Bgm. Schabetsberger: Es hat dazu keine Diskussion gegeben.  

  

Zuhörer Ernst Sperl: Das Ziel wird aufgegeben und das finde ich falsch.  

  

GV. Arthofer: Aber es ist nachher noch möglich.  

  

Zuhörer Ernst Sperl: Man kann es nicht mehr bauen, weil wir nicht weiter nach Süden dürfen. Dann ist 
die Stellungnahme von der Gemeinde und Herrn Altmann nicht richtig.   

  

Bgm. Schabetsberger: Da ging es um einen anderen Grund.   

  

GR. Humer: Wem gehört dieser Grund davor?  

  

Bgm. Schabetsberger: Fr. H*****, sie betrifft sie aber nicht.  

  

Abschließend lässt der Bürgermeister über den Antrag von GV. Windhager auf Genehmigung mittels 
Handzeichen abstimmen.   

  

Beschluss: Der Antrag wird mit 25 JA-Stimmen angenommen.   

  

  

  

TOP. 16.) Genehmigungsbeschluss für die Abänderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6 Änderung  
Nr. 6 und Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2 Änderung Nr. 3 „*****“;    

  

  

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   

  

  

Die eingetroffenen Stellungnahmen wurden den Fraktionen zur Kenntnis gebracht. Die Stellungnahme 
der Abt. Raumordnung sagt derzeit, dass die vorliegende Planung aus schutzwasserwirtschaftlicher 
Sicht vorläufig abzulehnen ist. Diesbezüglich gab es bereits Kontakt mit dem Gewässerbezirk 
Grieskirchen. Von Herrn DI Altmann gibt es dazu eine ergänzende ortsplanerische Stellungnahme: „Die 
Umsetzung dieser Ziele ist einerseits über die Widmung (Schutzzone) sichergestellt und kann ergänzend 
dazu über eine Aufnahme in den Baulandsicherungsvertrag privatrechtlich abgesichert werden.“ Ich 
stelle den Antrag auf Genehmigung der beantragten Abänderung des ÖEK 2.3. und 
Flächenwidmungsplan Nr. 6.6. für Herrn *****. Wenn es einen positiven Gemeinderatsbeschluss gibt, 
wird es an das Land mit dem Ersuchen um Genehmigung weitergeleitet.   



 
   

 
    



 
 

 



 
 

    
           



    

 
     

 
 



 

 
  

 
       



  
     





 
 
 
 

Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über seinen Antrag mittels 
Handzeichen abstimmen.  

 
Beschluss: Der Antrag wird mit 25 JA-Stimmen angenommen.  



 
GR. Hargassner verlässt die Sitzung um 22:01 Uhr 
 
 
 
 
TOP. 17.)  Bericht des Bürgermeisters 
 
Bgm. Schabetsberger gibt bekannt, wie viele Sitzungen in der letzten Legislaturperiode abgehalten 

wurden: 
Gemeindevorstand 40 Sitzungen 
Gemeinderat  40 Sitzungen 
Prüfungsausschuss 31 Sitzungen 
Bauausschuss  21 Sitzungen 
Kulturausschuss 24 Sitzungen 
Wohnungsausschuss 28 Sitzungen 
Umweltausschuss  7 Sitzungen  
Familienausschuss 12 Sitzungen  
Er bedankt sich für die Mitarbeit und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 
 
GR. Hargassner kommt um 22:02 Uhr wieder in den Sitzungssaal. 
 
 
 
 
 
TOP. 18.) Allfälliges 
 

GR. Eichinger:  Könnten wir beim Friedhof Nockerl setzen, damit es für Rollstuhl, Rollator oder 

Kinderwagen besser zu fahren ist? 

 

Bgm. Schabetsberger: Ja, sehen wir uns an. 

 

GR. Tallier: Wegen der Mistkübel und Aschenbecher am Marktplatz, wird da jetzt etwas geändert? 

 

Bgm. Schabetsberger:  Nein, es wird nichts geändert.  Ich sehe nicht ein, dass die Gemeindearbeiter 

Aschenbecher im Ortsgebiet ausleeren müssen. 

 

GR. Krupa: Die Personen schmeißen alles überall hin, da helfen auch nicht mehr Mülleimer. 

 

GR. Tallier: Die Autos fahren in den Ortschaften viel zu schnell, können wir dort Rampen setzen, die 

man im Winter wieder wegnehmen kann? 

 

Bgm. Schabetsberger: In Pomedt ist eine 30er Zone und die Rampen sind zu laut. Die Personen 

müssen sich an die 30er halten. 

 

GR.Rosenberger: Die Rettung hat uns angeschrieben, dass sie in Riedau ein Grundstück suchen. 

Tun wir etwas um sie zu unterstützen? Und wenn sich die Rettung schon schwer tut 2000 m2 zu 

finden, wäre es dann nicht besser, wenn die Gemeinde 5000 m2 sucht, für Feuerwehr und Rettung 

zusammen? 

 

Bgm. Schabetsberger: Hierzu gibt es schon sehr viele Lösungsvorschläge: Das jetzige Gebäude kaufen 

und Grund von Voglmeier dazukaufen. Den Stadl wegreißen und die FF dranbauen? 



Es soll auch überlegt werden, was mit dem Grundstück von Rothböck passiert, ob wir seinen Grund 

wieder zurückwidmen? Es kann nicht sein, dass dieser nichts darauf baut. Da werden wir andere 

Schritte einleiten müssen. 

 

Vizebgm. Desch: Die letzten Tage wurde erzählt, dass es egal sei, ob das Rote Kreuz in Zell baut. Die 

haben eine Tradition in Riedau seit 40 Jahren, ich finde, sie sollen in Riedau bleiben können. 

 

GR. Ruhmanseder: Dies ist meine letzte Sitzung im Gemeinderat. Ich möchte mich bei euch allen 

bedanken.  Es haben die Gespräche immer gut funktioniert. An alle ein herzliches Dankeschön, auch 

an die Gemeindebediensteten. Arbeitet gemeinsam und friedlich für Riedau. 

  



 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die vorherige Sitzung 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 10.06.2021 wurden keine - folgende - Einwendungen erhoben: 

 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr 

vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzungen   um 22:13 Uhr. 

 

 

..........................................................     ........................................................ 

                     (Vorsitzender)                                                     (Schriftführer) 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 
vom                                          

10.06.2021  keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen der 
beigeheftete Beschluss gefasst wurde und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 54 (5) OÖ. 
Gem0 1990 als genehmigt gilt.  

 

Riedau, am ……………………………..     

 

Der Vorsitzend (SPÖ): 

 

 

………………………………………………….     ………………………………………………………………. 

Bürgermeister Schabetsberger                                   ÖVP GV. Windhager 

 

 

………………………………………………….…     ………………………..…………………………………… 

FPÖ Vizebgm. Desch         SPÖ GV. Arthofer 

 

 

………………………………………………… 

GRÜNE GR. Rosenberger 


